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Sachverhalt

Der Bf. ist Vater eines am 21.12.2003 unehelich gebo-
renen Sohnes. Kurz nach der Geburt verweigerte die 
Mutter dem Bf. jeden Kontakt zu diesem. Am 19.5.2005 
beantragte der Bf. beim AG Frankfurt am Main die Rege-
lung des Umgangsrechts. Mit einstweiliger Anordnung 
vom 22.5.2007 ordnete das AG begleiteten wöchentli-
chen Kontakt zwischen dem Bf. und seinem Sohn an. 
Am 21.12.2009 setzte das AG den Umgang des Bf. für 
ein Jahr aus. Diese Entscheidung wurde am 22.3.2010 
hinsichtlich des Rechts des Kindesvaters abgeändert, 
Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kin-
des zu erlangen. Der GH stellte mit Urteil vom 21.4.2011 
(Kuppinger/D) eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK 
durch die Länge dieses Verfahrens, das von 19.5.2005 
bis 22.3.2010 gedauert hatte, fest. 

Am 30.12.2009 legte der Bf. beim OLG Frankfurt 
Beschwerde gegen den Beschluss des AG vom 21.12.2009 
ein. Am 12.5.2010 ordnete das OLG mit einstweiliger 
Anordnung sechs zum Teil begleitete Umgangstermine 
an, die zwischen Mai und August 2010 stattfinden soll-
ten. Der Mutter wurde ein Ordnungsgeld bei Zuwider-
handeln angedroht. Nachdem einige der Termine gar 
nicht zustande gekommen und andere vorzeiti g abge-
brochen worden waren, beantragte der Bf. am 21.7. und 
am 11.8.2010 die Verhängung eines Ordnungsgelds 
gegen die Mutter. Mit Entscheidung vom 12.11.2010 ver-
hängte das AG ein Ordnungsgeld in Höhe von € 300,–. 
Die dagegen von beiden Parteien erhobenen Beschwer-
den wurden abgewiesen. Das Ordnungsgeld wurde von 
der Mutter bis 1.6.2011 in Raten bezahlt.

Im Hauptverfahren hob das OLG Frankfurt am Main 
die Entscheidung des AG vom 21.12.2009 am 1.9.2010 

auf und gewährte dem Bf. ein Umgangsrecht. Das OLG 
bestellte einen Umgangspfleger zur Begleitung der Kon-
takte. Am 2.10.2010 teilte der Umgangspfleger dem OLG 
mit, dass der Bf. unkooperativ sei und kein Interesse am 
Wohlergehen des Kindes zeigen würde. Unter diesen 
Umständen könne der Kontakt nicht wie geplant statt-
finden. Der Bf. beantragte daraufhin am 15.11.2010, 
den Umgangspfleger seiner Pflichten zu entheben. 
Nachdem es sich als außerordentlich schwierig erwies, 
einen neuen Umgangspfleger zu finden, stellte das AG 
am 29.6.2011 fest, dass die Funktion des Umgangspfle-
gers mit 21.3.2011 geendet hatte.

Am 11.2.2011 leitete das AG von Amts wegen ein 
neues Umgangsverfahren ein, um die bestehende Rege-
lung zu überprüfen. Nach wiederholten Ablehnungs-
anträgen gegen den Richter und einen Gutachter ent-
schied das AG Frankfurt am Main am 12.11.2013, das 
Umgangsrecht des Bf. bis 31.10.2015 auszusetzen, weil 
der Kontakt dem Kindeswohl abträglich sei. Diese Ent-
scheidung wurde am 17.9.2014 vom OLG Frankfurt am 
Main bestätigt. Gestützt auf ein Gutachten war das OLG 
der Ansicht, persönliche Kontakte gegen den Willen des 
inzwischen elf Jahre alten Kindes würden dessen psy-
chischer Entwicklung schaden und sollten daher vorü-
bergehend ausgesetzt werden. 

Rechtsausführungen

Der Bf. behauptet eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 
EMRK (hier: Recht auf angemessene Verfahrensdauer), 
Art. 8 EMRK (hier: Recht auf Achtung des Familienlebens)  
und von Art. 13 EMRK (Recht auf eine wirksame Beschwer-
de bei einer nationalen Instanz).
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I. Umfang der Beschwerde

(87) [...] Der Bf. brachte vor, die innerstaatlichen Gerich-
te hätten es verabsäumt, in dem am 19.5.2005 ange-
strengten Verfahren sein Umgangsrecht umzusetzen. 

(91) Der GH stellt fest, dass in seinem Urteil vom 
21.4.2011 die auf Art. 6 und Art. 8 EMRK gestütz-
ten Rügen des Bf. über die Dauer des Verfahrens von 
19.5.2005 bis 22.3.2010 geprüft wurden. Der GH ent-
schied, dass die Beschwerde ausschließlich nach Art. 6 
EMRK zu prüfen sei. Der GH erinnert daran, dass eine 
Beschwerde durch die in ihr behaupteten Fakten cha-
rakterisiert wird und nicht durch die rechtlichen Argu-
mente, auf die sie sich stützt. Daraus folgt, dass die 
Beschwerde über die Führung des Umgangsverfahrens 
bis zum 22.3.2010 im Wesentlichen dieselbe Angele-
genheit betrifft, die vom GH im genannten Urteil bereits 
geprüft wurde. 

(92) Daraus folgt, dass die Beschwerde über das Ver-
fahren zwischen 19.5.2005 und 22.3.2010 als unzulässig 
zurückzuweisen ist, da sie im Wesentlichen mit einer 
schon vorher vom GH geprüften Beschwerde überein-
stimmt. Der GH ist nur zuständig, das Verfahren nach 
diesem Zeitpunkt zu prüfen. 

II.  Zur behaupteten Verletzung von Art. 8 EMRK

(93) Bezüglich des Verfahrens, welches nach dem 
22.3.2010 stattfand, rügt der Bf., dass die innerstaatli-
chen Gerichte es verabsäumt hätten, sein Umgangs-
recht mit seinem Sohn durchzusetzen [...].

(95) Die vorliegende Beschwerde ist weder offensicht-
lich unbegründet noch aus einem anderen Grund unzu-
lässig. Sie ist folglich für zulässig zu erklären (einstim-
mig).

1.  Vollstreckung der einstweiligen Anordnung vom 
12.5.2010

(100) [...] In Bezug auf die Verpflichtung des Staates, 
positive Maßnahmen zu setzen, hat der GH festgestellt, 
dass Art. 8 EMRK das Recht der Eltern beinhaltet, dass 
Maßnahmen ergriffen werden, um sie mit ihren Kin-
dern wieder zu vereinen, und die damit verbundene Ver-
pflichtung der nationalen Behörden, diese Zusammen-
führungen zu erleichtern. 

(101) In Fällen der Durchsetzung von Entscheidungen 
im Bereich des Familienrechts hat der GH wiederholt 
festgestellt, dass entscheidend ist, ob die nationalen 
Behörden alle erforderlichen Schritte zur Erleichterung 
der Vollstreckung gesetzt haben, die unter den Umstän-
den des Einzelfalls vernünftigerweise verlangt werden 
können.

(102) In diesem Zusammenhang ist die Angemessen-
heit einer Maßnahme anhand der Raschheit der Umset-
zung zu beurteilen, da der Lauf der Zeit unheilbare Fol-

gen für die Beziehung zwischen dem Kind und den 
Eltern haben kann.

(104) Hinsichtlich der Umstände des vorliegenden 
Falles stellt der GH fest, dass das OLG Frankfurt am 
Main dem Bf. am 12.5.2010 das Recht einräumte, sei-
nen Sohn zu sechs bestimmten Terminen zwischen Mai 
und August 2010 für jeweils drei Stunden zu sehen. [...] 
Am 12.11.2010 verhängte das AG ein Ordnungsgeld in 
der Höhe von € 300,– gegen die Mutter, da sie sechs Mal 
gegen die Entscheidung über das Umgangsrecht ver-
stoßen hatte. Obwohl die Mutter diesen Betrag im Juni 
2011 beglich, fand keiner der angesetzten begleiteten 
Umgangstermine statt.

(105) [...] Der GH stellt fest, dass die Entscheidung des 
AG keine Informationen über die finanzielle Situation 
der Mutter enthält. Dennoch kann der GH nicht umhin 
zu beobachten, dass das Ordnungsgeld von insgesamt 
€ 300,– eher gering erscheint, da die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen die Verhängung einer Geld-
buße von bis zu € 25.000,– für jeden Fall eines Versto-
ßes erlauben. Es ist daher zweifelhaft, ob vernünftiger-
weise erwartet werden konnte, dass diese Sanktion eine 
Zwangswirkung auf die Mutter des Kindes haben würde, 
die beharrlich den Kontakt zwischen dem Bf. und sei-
nem Sohn verhinderte. Der GH nimmt die Begründung 
des AG zur Kenntnis, wonach die persönliche Verant-
wortlichkeit der Mutter, obwohl sie für das Misslingen 
des Umgangs verantwortlich war, eher gering gewesen 
wäre, weil die Anforderungen an ihre Erziehungsfähig-
keit hoch waren und sie gezwungen war, nicht nur ihren 
eigenen Standpunkt binnen weniger Wochen zu über-
denken, sondern auch die gefestigten Verhaltensmuster 
des Kindes zu ändern.

(106) Der GH stellt in diesem Kontext fest, dass die Par-
teien sich bereits 2005 über begleiteten Umgang einig-
ten und das AG einen solchen Umgang am 22.5.2007 
anordnete. Angesichts der Tatsache, dass der Mutter in 
diesem früheren Verfahren ihre allgemeine Verpflich-
tung bewusst gemacht worden sein muss, den Kontakt 
zwischen dem Bf. und seinem Sohn zu erlauben, ist die 
Begründung des AG schwer nachzuvollziehen, die Mut-
ter hätte ihren Standpunkt »binnen weniger Wochen« 
überdenken müssen. [...]

(107) Auch wenn es möglich ist, dass härtere Sanktio-
nen die allgemeine Haltung der Mutter in Bezug auf die 
Umgangsrechte des Bf. nicht geändert hätten, befreit 
dies die innerstaatlichen Gerichte nicht von ihrer Ver-
pflichtung, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Kontakt erleichtern. [...]

(108) Im Hinblick auf die Raschheit des Vollstre-
ckungsverfahrens stellt der GH fest, dass das Verfahren 
mehr als zehn Monate anhängig war [...]. Das AG ent-
schied nicht gleich über den ersten Antrag des Bf., son-
dern wartete auf die Stellungnahmen zu den folgenden 
Anträgen, bevor es eine Entscheidung traf. Angesichts 
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der besonderen Dringlichkeit der Angelegenheit ist der 
GH nicht davon überzeugt, dass diese Verbindung, die 
eine Verzögerung von mehreren Wochen verursachte, der 
Effizienz des Verfahrens gedient hat. Darüber hinaus trat 
eine Verzögerung von etwa einem Monat auf, als das AG 
die Rücksendung des Hauptakts durch das OLG abwarte-
te, obwohl das Hauptverfahren vor diesem Gericht schon 
sechs Wochen vorher beendet worden war. Daraus folgt, 
dass diese Verzögerung durch einen schnelleren Versand 
des Hauptakts vermieden hätte werden können. 

(109) Unter Berücksichtigung der Umstände des vor-
liegenden Falles, einschließlich der verstrichenen Zeit, 
des Kindeswohls, der Kriterien seiner eigenen Recht-
sprechung und des Vorbringens der Parteien, stellt der 
GH fest, dass die deutschen Gerichte es verabsäumt 
haben, angemessene und wirksame Maßnahmen zur 
Vollstreckung der Umgangsentscheidung vom 12.5.2010 
zu ergreifen. 

(110) Dementsprechend hat eine Verletzung von Art. 8 
EMRK stattgefunden (einstimmig).

2.  Vollstreckung der Entscheidung vom 1.9.2010

(111) Nach Ansicht des Bf. scheiterte die Umsetzung des 
begleiteten Umgangs am unangemessenen und unpro-
fessionellen Verhalten des Umgangspflegers. Das Ver-
fahren zu dessen Abberufung sei ineffizient gewesen und 
habe unverhältnismäßig lange gedauert. [...]

(117) Das Verfahren zur Abberufung des Umgangs-
pflegers begann am 15.11.2010 mit dem Antrag des Bf. 
und endete am 29.6.2011 mit der Feststellung des AG, 
dass der begleitete Umgang am 21.3.2011 geendet habe. 
Es dauerte somit sieben Monate und zwei Wochen. Wie 
der GH feststellt, konnte nach dem geltenden Recht ein 
Umgangspfleger nur abberufen werden, wenn zugleich 
ein neuer bestellt wurde. Das AG unternahm erhebliche 
Bemühungen, um einen neuen Umgangspfleger zu fin-
den, die jedoch vergeblich waren. [...]

(118) In Anbetracht dieser Überlegungen kann der GH 
nicht feststellen, dass die Führung des Verfahrens [...] die 
Rechte des Bf. unter Art. 8 EMRK verletzt hätte.

3. Verfahren zur Überprüfung der Umgangsregelung

(121) Das Verfahren zur Überprüfung der Umgangsrege-
lung wurde vom AG am 11.2.2011 von Amts wegen einge-
leitet und endete vor diesem Gericht am 12.11.2013. Das 
Berufungsverfahren wurde mit Entscheidung des OLG 
Frankfurt am Main am 17.9.2014 beendet. Damit dau-
erte das Verfahren zwei Jahre und neun Monate vor dem 
Gericht erster Instanz und rund zehn Monate vor dem 
OLG. Der Bf. brachte zwei Ablehnungsanträge wegen 
Befangenheit des Richters des AG ein und die gegneri-
sche Partei einen. Jeder davon verursachte eine Verzöge-
rung von einigen Wochen. Eine weitere Verzögerung von 

beinahe fünf Monaten wurde durch die Ablehnung des 
Sachverständigen durch den Bf. verursacht. [...] Verhand-
lungen wurden zweimal auf Antrag des Bf. vertagt, der 
schließlich angab, nicht vor Gericht erscheinen zu kön-
nen. [...] 

(122) Angesichts dieser Tatsachen kann der GH nicht 
feststellen, dass die Dauer des Verfahrens vor den Fami-
liengerichten, auch wenn sie erheblich war, durch einen 
Mangel besonderer Sorgfalt seitens der Gerichte verur-
sacht wurde. Insbesondere kann die behauptete Unfä-
higkeit des Bf., an den Verhandlungen teilzunehmen, 
nicht den Familiengerichten angelastet werden. Der GH 
gelangt zu dem Schluss, dass es die Familiengerichte 
hinsichtlich des am 11.2.2011 eingeleiteten Verfahrens 
nicht verabsäumt haben, dem verfahrensrechtlichen 
Aspekt von Art. 8 EMRK zu entsprechen. 

III.  Zur behaupteten Verletzung von Art. 6 Abs. 1 
EMRK

(123) Der Bf. rügt auch die Dauer der Gerichtsverfahren 
über das Umgangsrecht [...].

(124) Der Bf. hätte nach dem Gesetz über den Rechts-
schutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrecht-
lichen Ermittlungsverfahren1 einen Anspruch auf eine 
Entschädigung geltend machen können, hat dies aber 
nicht getan. [...] 

(126) Der Bf. hatte Zugang zu einer Entschädigungs-
klage, die nach den Übergangsbestimmungen des Geset-
zes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsver-
fahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren mit 
dessen Inkraftreten am 3.12.2011 zur Verfügung stand. 
Der GH hat bereits früher festgestellt, dass dieses Gesetz 
grundsätzlich in der Lage ist, angemessene Entschädi-
gung für die Verletzung des Rechts auf angemessene Ver-
fahrensdauer zu gewähren und dass von einem Bf. erwar-
tet werden kann, von diesem Rechtsmittel Gebrauch 
zu machen, selbst wenn es erst nach Erhebung der 
Beschwerde an den GH verfügbar wurde. Der Bf. brachte 
nach Ansicht des GH keinen Grund vor, der die Schluss-
folgerung erlauben würde, dass eine Entschädigungskla-
ge keine vernünftigen Aussichten auf Erfolg gehabt hätte 
[...]. 

(127) Dieser Teil der Beschwerde muss wegen Nichter-
schöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs [als unzu-
lässig] zurückgewiesen werden (einstimmig).

IV.  Zur behaupteten Verletzung von Art. 13 iVm. Art. 8 
EMRK

(130) Die vorliegende Beschwerde ist weder offensicht-
lich unbegründet noch aus einem anderen Grund unzu-

1  deutsches BGBl. I Nr. 60/2002.
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lässig. Sie ist folglich für zulässig zu erklären (einstim-
mig).

(137) [...] In Verfahren, deren Länge einen klaren Ein-
fluss auf das Familienleben des Bf. hat, [...] sind die 
Staaten verpflichtet, einen geeigneten Rechtsbehelf zur 
Verfügung zu stellen, der zur gleichen Zeit vorbeugend 
und entschädigend wirkt. [...]

(138) Zum vorliegenden Fall stellt der GH fest, dass 
das umstrittene Verfahren das Umgangsrecht des Bf. 
mit seinem kleinen Kind betrifft. Damit ist klar, dass 
der Fall unter die Kategorie von Verfahren fällt, die 
Gefahr laufen, durch ihre Dauer vorentschieden zu 
werden. Nach den oben genannten Grundsätzen muss 
damit geprüft werden, ob das deutsche Recht zu der 
betreffenden Zeit einen Rechtsbehelf gegen die Verfah-
rensdauer vorsah, welcher nicht nur monetäre Entschä-
digung bot, sondern auch wirksam war, um das Verfah-
ren vor den Familiengerichten zu beschleunigen. 

(139) Im Hinblick auf die Wirksamkeit des durch 
das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen 
Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahren eingeführten Rechtsbehelfs stellt der GH 
fest, dass dieser Rechtsbehelf erst im Dezember 2011 
verfügbar wurde und damit zu einem Zeitpunkt, zu 
dem das Verfahren bereits eineinhalb Jahre dauerte 
und eine Beschwerde vor dem GH anhängig war. Der 
Bf. entschied sich, keinen Gebrauch von der durch die 
Übergangsbestimmung vorgesehenen Möglichkeit zu 
machen, eine finanzielle Entschädigung zu beantragen. 
Der GH erinnert daran, dass er bereits festgestellt hat, 
dass keine Gründe für die Annahme vorlagen, der neue 
Rechtsbehelf würde einem Bf. keine Gelegenheit zur 
Erlangung angemessener und ausreichender Wieder-
gutmachung für seine Nachteile gewähren. Er hat aller-
dings die Frage nicht geprüft, ob das Gesetz auch als 
wirksame Möglichkeit zur Beschleunigung des Verfah-
rens angesehen werden kann, wenn das Recht auf Ach-
tung des Familienlebens ansonsten illusorisch zu wer-
den droht.

(140) Im Hinblick auf die Warnfunktion, die der Ver-
zögerungsrüge von der belangten Regierung zuge-
schrieben wird, akzeptiert der GH, dass eine solche 
Rüge im Einzelfall das Gericht zur Beschleunigung 
des Verfahrens ermutigen kann. Er stellt jedoch fest, 
dass das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlan-
gen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren keine andere Sanktion an das Versäum-
nis knüpft, eine Verzögerungsrüge zu befolgen, als die 
Möglichkeit einer Entschädigungsklage. Der GH ist fer-
ner nicht davon überzeugt, dass die Möglichkeit einer 
Entschädigungsklage eine ausreichende beschleuni-
gende Wirkung auf anhängige Verfahren bezüglich der 
Umgangsrechte mit Kleinkindern darstellt, wenn dies 
notwendig ist, um eine Verletzung des Rechts auf Ach-
tung des Familienlebens zu verhindern. 

(141) Im Lichte dieser Erwägungen ist der GH nicht 
davon überzeugt, dass die durch das Gesetz über den 
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren eingeführten 
Regelungen den speziellen Anforderungen an einen 
Rechtsbehelf entsprechen, der dazu gedacht ist, den  
positiven Verpflichtungen des Staates nach Art. 8 EMRK 
in Verfahren über das Umgangsrecht eines Elternteils 
mit seinem jungen Kind zu genügen. 

(142) Der GH ist der Auffassung, dass die Untätig-
keitsbeschwerde, die keine gesetzliche Grundlage im 
innerstaatlichen Recht hatte, aber von mehreren OLG 
vor Inkrafttreten des Gesetzes über den Rechtsschutz 
bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren anerkannt wurde, angesichts der 
Unsicherheit ihrer Zulässigkeitsvoraussetzungen und 
ihrer praktischen Effekte auf das konkrete Verfahren 
nicht als wirksamer Rechtsbehelf gegen die überlange 
Dauer eines Zivilverfahrens angesehen werden kann. [...]

(143) Der GH stellt schließlich fest, dass die Regierung 
in einem anderen Kontext § 155 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der die Familien-
gerichte verpflichtet, Umgangsverfahren vorrangig und 
rasch zu erledigen, als bloße Empfehlung bezeichnet 
hat. [...] In Ermangelung einer gesetzlichen Sanktion für 
die Nichtbefolgung kann diese Vorschrift nicht als wirk-
samer präventiver Rechtsbehelf gegen die übermäßige 
Dauer eines Umgangsverfahrens angesehen werden. 

(144) Der Bf. hatte somit keinen wirksamen Rechts-
behelf iSv. Art. 13 EMRK, der das Verfahren über sein 
Umgangsrecht beschleunigen hätte können. 

(145) Dementsprechend hat eine Verletzung von 
Art. 13 EMRK iVm. Art. 8 EMRK stattgefunden (einstim-
mig).

V. Entschädigung nach Art. 41 EMRK

€ 15.000,– für immateriellen Schaden; € 6.436,53 für 
Kosten und Auslagen (einstimmig).


